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   Informationen des Bürgermeisters   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

haben Sie schon einmal etwas von Niederwinkling gehört? Nein?
Dann lassen Sie mich ein wenig ausholen:
Die Gemeinde Niederwinkling liegt im östlichen Teil des Landkreises Strau-
bing-Bogen zwischen der Autobahn A3 und der Donau. Wer hier an ein kleines 
verschlafenes Dorf im Gäuboden denkt, liegt weit daneben. 
1993 zählte Niederwinkling 1.850 Einwohner. Heute, 30 Jahre später, kommen 
die rund 3.000 Einwohner hier in den Genuss von hervorragenden Strukturen 
und einer erneuerten Dorfmitte mit Vorbildcharakter. Kleine und mittlere Ge-
werbebetriebe, Einzelhandelsgeschäfte, Metzgerei, Bäckerei, Lebensmittelmarkt 
sowie Banken haben sich hier angesiedelt und beleben dieses Herzstück der 
Gemeinde als Nahversorgung. Ebenso tragen die medizinische Versorgung mit 
Ärzten, Physiotherapie, Apotheke und Heilpraktiker sowie die Bildungseinrich-
tungen mit Kindergarten und -krippe, Grundschule, Gemeindebücherei, Bür-
gerhaus und kreative Dorfwerkstatt mit Platz für Vereine, Organisationen und 
Einrichtungen maßgeblich zur hohen Lebensqualität bei. Um allen Generationen 
gerecht zu werden, wurden für ein selbstbestimmtes Leben im Alter das Betreu-
te Wohnen mit Option auf eine intensivere Pflege, Tagespflege und Sozialstation 
etabliert.

Sie sehen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, eine vorhandene Fläche sinnvoll, 
bedarfsgerecht und nachhaltig zu nutzen. Hätte ich Ihnen jetzt lediglich ein paar 
Stichworte mitgeteilt, dann wäre diese Fülle eines vielfältigen Angebotes für Sie 
nicht ersichtlich. Natürlich ist nicht alles auf unsere Dorfmitte übertragbar. In Tei-
len nachahmenswert ist es allemal. Und auch die vorhandenen Erfahrungswer-
te von Herrn Ludwig Waas, Erster Bürgermeister der Gemeinde Niederwinkling, 
sind nicht zu unterschätzen. 
Mit dem Großteil des Gemeinderates, Vertretern der Verwaltung, dem Planer 
sowie einem Vertreter des ALE (Amt für Ländliche Entwicklung) konnte ich mir 
im Rahmen einer Klausurtagung bei einem Rundgang mit Bürgermeister Ludwig 
Waas ein Bild davon machen, wie diese quirlige Dorfmitte nach und nach ent-
stand und seither mit Leben gefüllt wird. 
Bereits im Mai 2022 haben mir Vertreter von Vereinen, Organisationen und 
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Einrichtungen sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Obersüßbach im  
Rahmen einer zweitägigen Klausur in Plankstetten ihren Bedarf an Räumlich-
keiten und Begegnungsflächen mitgeteilt. Im gemeinsamen, konstruktiven  
Miteinander entstand aus den vielen Vorschlägen ein erstes Konzept, auf das 
die weiteren Planungen als Arbeitsgrundlage der aktuellen Klausurtagung  
aufbauten.

Wenn Sie den Wintermarkt der Gemeinde Obersüßbach besucht haben, ist  
Ihnen möglicherweise auch der Informationsstand zur Erneuerung der Dorfmit-
te Obersüßbach mit dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ aufgefallen. Die  
Gemeinderatsmitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sie als Bür-
gerin und Bürger über den derzeitigen Planungsstand zu informieren, Ideen,  
Vorschläge und Wünsche einzuholen. Vielleicht konnte aber auch der eine 
oder andere unter Ihnen als Interessent für die Teilnehmergemeinschaft (TG)  
gewonnen werden. Die Wahl der TG ist für Januar 2024 geplant. Die dabei ge-
wählten Mitglieder der TG erweitern nicht nur das Meinungs- und Entschei-
dungsspektrum, sondern sind als Kooperationspartner im Projekt involviert. 

Wenn auch Sie bereit sind, sich bei der Erneuerung der Dorfmitte einzu-
bringen, Planungen mitzulenken, bei richtungsweisenden Entscheidungen 
mitzubestimmen und Ihnen ein wiederbelebter Ortskern für alle Genera-
tionen in der neuen Dorfmitte am Herzen liegt, dann lassen Sie uns das 
wissen. Teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit Namen und Adresse und bes-
tenfalls noch Ihre Telefonnummer auf dem Rückmeldebogen auf Seite 21 
mit, den Sie bitte in den Briefkasten des Rathauses der VG Furth oder auch 
in den Briefkasten am Kirchenparkplatz in Obersüßbach neben dem Schau-
kasten einwerfen.

Blättern Sie weiter – es lohnt sich!

Nach diesen vielen Informationen lassen Sie mich zurückkehren in das Jetzt und 
Hier:
Genießen Sie die Adventszeit, die bis heute den wunderbaren Charakter der 
Nächstenliebe, Vergebung und Großzügigkeit mit sich bringt, sowie das Weih-
nachtsfest – sei es im Kreise der Familie, der Verwandtschaft oder mit Freun-
den. 
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Blicken Sie positiv und zuversichtlich der Zukunft und dem neuen Jahr entgegen. 
Was es für den Einzelnen bereithält, kann niemand sagen. Allerdings hält das 
Leben oftmals Überraschungen bereit, mit denen wir nicht rechnen (können). 
Mit einem können wir jedoch fest rechnen: der Kraft und Anpassungsfähigkeit 
von Menschen in einer Solidargemeinschaft, eingebunden und integriert in  
Organisationen und Vereinen, verwurzelt in Obersüßbach.

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
und für das Neue Jahr 2024 weiterhin ein freundschaftliches und respektvolles  
Miteinander. 

Und vor allem: Bleibt´s alle gsund!

Ihr 

Michael Ostermayr
Erster Bürgermeister               Besuchen Sie unsere Gemeinde  
                             auch gern im Internet!

„Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die 
wir heute treffen.“ (Franz Alt)
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   Informationen aus der Gemeinde   
Gedenken der Opfer von Gewalt und Krieg

Die Gemeinde Obersüßbach und die KSK Obersüßbach gedenkten am Krieger-
denkmal in Obersüßbach der Opfer von Terror, Gewalt und Krieg und legten 
dazu einen Kranz nieder. In seiner Ansprache erinnerte Bgm. Michael Ostermayr  
an die beiden Weltkriege, den Völkermord, an Flucht und Vertreibung, an deut-
sche und europäische Diktaturen, ja sogar Diktaturen auf der ganzen Welt, die 
Teil unseres Wissens sind. Der Volkstrauertag wurde auf Vorschlag des 1919 
gegründeten Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für 
die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. Dieser Tag soll ein Zeichen 
der Solidarität mit den Hinterbliebenen der Gefallenen und Kriegstoten sein. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Wenn Menschenrechte und Nächstenliebe im Kopf der Menschen keinen Platz 
mehr haben, wenn Vorurteile, Neid und Unzufriedenheit wieder auf dem Vor-
marsch sind, geht die Saat des Krieges wieder auf. Der einzige Weg, der uns 
bleibt, ist, mit aller Kraft dafür einzutreten, dass Krieg und Diktatur sich nicht 
wiederholen können. Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen 
durch Leichtsinn, Übereifer, Gier und Gleichgültigkeit zu gefährden.
„Der Krieg entscheidet nicht darüber, wer recht hat, sondern nur darüber, wer 
übrig bleibt.“ - „Wir müssen für den Frieden einstehen, denn der Friede ist ein 
Geschenk Gottes“.
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Neujahrsempfang 2024
Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum 
Neujahrsempfang ein. Beginn ist um 17.00 Uhr mit 
dem Neujahrsgottesdienst (Messe für die Verstorbe-
nen der Gemeinde aus dem Jahr 2023), anschließend 
gibt es einen Stehempfang auf dem Kirchenparkplatz. 

Änderungen im Terminkalender
Die Sonnwendfeier der KLJB Obersüßbach ist auf 29. Juni 2024 verschoben. 
Das Dorffest in Niedersüßbach findet am Sonntag, den 30. Juni 2024 statt.  
Die Termine des Hallertauer Reit- und Fahrvereins lagen zum Redaktionsschluss 
der letzten Ausgabe noch nicht vor. Diese sind wie folgt: 04. Mai 2024 Fahrtur-
nier, 09. Mai 2024 kleines Reitturnier, 27./28. Juli 2024 großes Reitturnier.

   Informationen der Verwaltung   

Öffentliche Bekanntmachung
Über die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024

Festsetzung der Grundsteuer
Gemäß Grundsteuergesetz, § 27 Abs.3, wird hiermit für die Gemeinde Ober-
süßbach mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2024 in 
gleicher Höhe wie im Jahr 2023 festgesetzt. Die Festsetzung gilt für alle Grund-
steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr 2024 keinen schriftlichen Grundsteu-
erbescheid erhalten und bei gleichbleibenden Besteuerungsgrundlagen die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für den Steuerschuldner 
treten mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, die sich sonst bei Zustellung eines schriftlichen Bescheides ergeben 
würden. Ein neuer Grundsteuerbescheid wird nur erteilt, wenn Änderungen in 
den Besteuerungsgrundlagen, bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungswei-
se oder bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.

Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten, 
die Grundsteuer 2024 entsprechend den im letzten Grundsteuerbescheid fest-
gesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf nach-
folgender Bankverbindung der Gemeinde Obersüßbach einzuzahlen:
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Sparkasse Kelheim 
IBAN: DE 94 7505 1565 0000 3519 16
BIC: BYLADEM1KEH
oder
Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding
IBAN: DE 76 7436 2663 0000 2112 06
BIC: GENODEF1ERG

Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 bzw. für Jahreszah-
ler der 01.07.2024. Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren 
und Säumniszuschlägen belastet.
Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grundsteuerbescheid für das Jahr 2024 zu-
geht, gilt dieser schriftliche Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben(sie-
he 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird ist der Widerspruch einzulegen bei  
Verwaltungsgemeinschaft Furth, Am Rathaus 6, 84095 Furth.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird ist die Klage bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg zu erheben.

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einle-
gung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen.
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt): Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.
Die Einlegung eines Widerspruchs und die unmittelbare Klageerhebung haben 
keine aufschiebende Wirkung (§80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), d.h. der jeweils fällige 
Betrag ist trotzdem fristgerecht zu bezahlen.

Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner bis zum Ablauf 
des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im Kaufver-
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trag über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche Bedeutung im In-
nenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber und hebt die öffentlich-recht-
liche Steuerschuldnerschaft nicht auf.

Furth, 13. November 2023
Michael Ostermayr
1. Bürgermeister

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass 
ebenfalls keine Gewerbesteuer-Vorauszahlungsbescheide und keine Hunde-
steuerbescheide für das Kalenderjahr 2024 erteilt werden, da diese Bescheide 
auch für die Folgejahre Gültigkeit haben. Die Fälligkeiten und den zu zahlenden 
Betrag entnehmen Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.

Räum- und Streupflicht
Beginn der kalten Jahreszeit – Räum- und Streupflicht der Anlieger 
Bitte ausreichend breite Fahrgassen für Einsatzfahrzeuge freihalten!
Jahreszeitlich bedingt kann morgendliche Schnee- und Eisglätte auf Straßen und 
Gehwegen bei niedrigen Temperaturen und Niederschlägen jederzeit auftreten. 
Die Räum- und Streupflicht für Wege ist durch die Satzung der Gemeinde den 
Straßenanliegern übertragen, hierzu gehören die Geh- und Radwege und ent-
sprechende Flächen am Rande der Fahrbahn, soweit kein Gehweg vorhanden ist. 

Diese Bereiche müssen werktags ab spätestens 7:00 Uhr und sonn- und feier-
tags ab spätestens 8:00 Uhr auf eine Breite von mindestens 1,00 m geräumt 
und gestreut werden. Wenn im Laufe des Tages Schnee- und Eisglätte auftritt, 
ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese 
Pflicht endet um 20:00 Uhr. 

Der geräumte Schnee ist neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 
nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, ist der Schnee spätes-
tens am folgenden Tag von der öffentlichen Straße zu entfernen. Der Schnee ist 
dann auf dem angrenzenden eigenen Grundstück zu lagern. Abflussrinnen, Hy-
dranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung 
freizuhalten. Um einen reibungslosen Räum- und Streudienst gewährleisten 
zu können bittet der Bauhof darum, die Straßen nicht zuzuparken und die 
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Autos so abzustellen, dass die Einsatzfahrzeuge nicht behindert werden. 
Die Gemeinde weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Räum- und 
Streupflicht für die Gemeinde von öffentlichen Straßen nur in gefährlichen und 
verkehrswichtigen Bereichen besteht. Die komplette Räumung aller gemeindli-
chen Verkehrsflächen ist eine Serviceleistung der Gemeinde, der wir gerne nach-
kommen sofern die Flächen zugänglich sind. 

Ist die Straße nicht frei befahrbar wird durch die Gemeinde kein Winter-
dienst durchgeführt.
Umweltbelastendes Salz möglichst vermeiden! Streusplitt kann in kleinen 
Mengen kostenlos an der Raiffeisenhalle (bei den Glascontainern) entnommen 
werden. Es sind keine weiteren Streusplittbehälter im Gemeindebereich aufge-
stellt. 

Sachbeschädigung durch Graffiti
Zwischen 30. Oktober und 01. November wurden im Gemeindegebiet in der 
Kirchgasse, Glascontainer und am Spielplatz Graffitis aufgesprüht. Wer Graffiti 
unerlaubt an Wände oder Ähnliches sprüht, begeht eine Straftat. Illegale 
Graffitis stellen eine Sachbeschädigung nach § 303 StGB dar. Wer Hinweise zur 
Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte im Sekretariat der Gemeinde. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Einleitung von Farbe
Durch einen kürzlichen Vorfall im Regenrückhaltebecken 
am Kirchanger, weist die Gemeinde ausdrücklich darauf 
hin, dass das Einleiten von Farbe strengstens verboten 
ist! Dies kann mit einem hohen Bußgeld geahndet wer-
den.



10 Gemeindeblatt  Nr. 11 / 2023

Grenzbegehung Teil 3
Am Mittwoch, den 27. Dezember 2023 findet der dritte Teil der Grenzbege-
hung statt. Diesesmal geht die ca. 4-stündige Begehung von Niedersüßbach 
nach Aggstall. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an der Kläranlage Niedersüßbach. 
Bitte bis 20. Dezember 2023 im Sekretariat bei Frau Martina Schweiger,  
Telefon 08704/9119-11 oder E-Mail martina.schweiger@vg-furth.de, anmelden.

Blutspendetermin Obersüßbach
Der nächste Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle ist am Donnerstag,  
den 29. Februar 2024.

Altstoffsammelstelle geschlossen
Um Ihnen die rechtzeitige Planung Ihrer Weihnachtsfeiertage zu erleichtern, 
weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass die Altstoffsammelstelle in Obersüßbach 
am Samstag, den 23. Dezember 2023 und 06. Januar 2024 geschlossen ist. 
Sie haben an den Samstagen 16. und 30. Dezember 2023 noch die Möglich-
keit Ihren Abfall vorbeizubringen. Ab Samstag, den 13. Januar 2024, ist wieder 
zu den regulären Zeiten geöffnet. 

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass die Altstoffsammelstelle in den Wintermona-
ten (November bis Februar) nur am Samstag von 12:00 bis 15:00 Uhr geöffnet 
ist.

   Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft   

Rathaus der VG Furth an Weihnachten geschlossen 
Das Rathaus der VG Furth ist von 27. Dezember 2023 bis 29. Dezember 2023 
geschlossen. In dringenden standesamtlichen Fällen ist das Standesamt Furth 
unter der Nummer 08704/9119-28 am Mittwoch, den 27.12.23 und Freitag,  
den 29.12.23 jeweils von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr erreichbar.

Vereine und Künstler können sich im Rathaus-Foyer präsentieren
Im Eingangsbereich des Rathauses Furth befindet sich ein Schaukasten, in dem 
gemeindeangesiedelte Firmen und Vereine, Kunsthandwerker und Künstler die 
Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Ab März 2024 sind dazu noch Termine 
frei. Interessenten melden sich bitte im Rathaus unter Telefon 08704/9119-0.
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   Informationen aus dem Landkreis   

Landratsamt geschlossen 
Das Landratsamt Landshut mit dem Kreisjugendamt in Altdorf, den Kfz-Zulas-
sungsstellen in Ergolding, Rottenburg und Vilsbiburg, sowie die Tiefbauver-
waltung in Rottenburg, die Bauhöfe in Rottenburg und Vilsbiburg, die zentrale 
Reststoffdeponie Spitzlberg, die landkreiseigenen Bauschuttannahmestellen 
Geisenhausen/Feuerberg und Inkofenund die Stadt- und Kreisbibliothek Vils-
biburg sind am Mittwoch, den 13.12.2023 ab 12.00 Uhr wegen der stattfin-
denden Personalversammlung geschlossen.

   Informationen aus den Einrichtungen, Unternehmen und 
Vereinen   

KDFB Obersüßbach
Der Frauenbund lädt am Freitag, den 08.12.23 alle Mitgliederinnen zur  
Adventsfeier ein. Beginn ist um 17.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der  
Pfarrkirche Obersüßbach. Anschließend findet ein Abendessen mit gemütlichem 
Beisammensein im Pfarrheim statt. Über Platzerlspenden zum Glühwein freuen 
wir uns. Anmeldung bitte bei Doris Maier unter 08708/922169 oder in der  
WhatsApp-Gruppe.

FC Bayern Fanclub - Rückrundenauftakt
Zum Rückrundenauftakt am Freitag, den 12.01.2024 lädt der FC Bayern  
Fanclub zur gemeinsamen Brotzeit ins TSV-Stüberl ein. Beginn ist um 19.00 Uhr. 
Im Anschluss um 20:30 Uhr wird das Spiel des FC Bayern gegen Hoffenheim 
auf der Leinwand übertragen. Die Vorstandschaft freut sich auf einen schönen 
Mitgliederabend.

FC Bayern Fanclub - Busfahrt ins FC Bayern Spiel
Der FC Bayern Fanclub hat für das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag, den 
21.01.2024 um 15.30 Uhr gegen den SV Werder Bremen wieder 45 Karten  
erhalten. Abfahrt mit dem Bus ist um ca. 12.30 Uhr an der Mehrzweckhalle.  
Anmeldungen nimmt 1. Vorstand Andreas Huber unter 0171/5804369  
entgegen. Es können auch Kinderkarten bestellt werden. Im Preis (noch offen) 
sind Brotzeit und Getränke mit inbegriffen.
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KSK Obersüßbach - Christbaumversteigerung
Am Sonntag, den 03.12.2023 findet die Christbaumversteigerung der 
KSK-Obersüßbach statt. 
Dazu wird am Freitag, den 01.12. und Samstag, den 02.12.2023 eine Haussamm-
lung im Gemeindebereich Obersüßbach durchgeführt. 
Die KSK bittet die Bevölkerung, nicht nur Wein oder Sekt, sondern auch an-
dere Gegenstände (z.B. Kaffee, Würste, Chips oder auch Geld) zu spenden.  
Die gespendeten Gegenstände und Brotzeiten werden am 03.12.2023 um  
18.00 Uhr im Gasthaus Schranner öffentlich versteigert. 
Zu der Versteigerung ist die gesamte Bevölkerung und alle Gönner der KSK 
herzlich eingeladen. 

FF Obersüßbach - Informationsabend zum Gründungsfest
Die Freiwillige Feuerwehr Obersüßbach lädt alle Bürgerinnen und Bürger am 
Freitag, den 19.01.2024 um 19.00 Uhr ins Gasthaus Schranner zu einem Infor-
mationsabend über das bevorstehende Gründungsfest vom 07. bis 09. Juni 2024 
ein. 

Jahreshauptversammlung des MSC
Zum Abschluss des Vereinsjahres trafen sich die Biker im Gasthaus Radlmeier in 
Obermünchen. In den Eingangsworten ließ der Präse die Aktivitäten des Jahres 
nochmal Revue passieren. In seiner Rückschau ging er mitunter auf die gern 
angenommenen Ausfahrten des Vereins ein. Nach einem gemeinsamen Abend-
essen trugen der Schriftführer und der Kassier ihre Berichte vor, woraufhin die 
Vorstandschaft entlastet wurde. In gemütlicher Runde mit netten Gesprächen 
saßen die Biker bis spät in die Nacht beisammen. 
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Der Frauenbund Obersüßbach lud zum Geburtstagskaffee ein
Der Frauenbund Obersüßbach veranstaltete sein erstes Geburtstagskaffeekränz-
chen im Pfarrheim. Alle Damen, die dieses Jahr einen runden oder halbrunden 
Geburtstag ab 70 feiern, wurden zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit ge-
mütlichem Beisammensein eingeladen. In kleiner Runde wurde sich bei bester 
Stimmung rege ausgetauscht. "Das Geburtstagsinterview" von Toni Lauerer, vor-
getragen von Doris Maier und Gabi Fuchs (Vorstandschaft), sorgte für gute Lau-
ne und rundete den Nachmittag ab. Anschließend wurde noch mit einem Glas 
Sekt angestoßen und ein paar Häppchen angeboten. 

Auf dem Gruppenbild abgebildet sind die Geburtstagsjubilarinnen Erna Satzl, 
Frieda Weilguni, Rosi Wenleder, Elisabeth Eder (vordere Reihe v. l.), Inge Dusl und 

Laura Simbürger (hintere Reihe 4. u. 5. v. l.) sowie die 
Vorstandschaft des Frauenbundes Obersüßbach: Ma-
nuela Vorwerk, Doris Maier, Monika Hartmann, Martina 
Albrecht, Veronika Sauermann-Ewert und Pauline Büchl  
(hintere Reihe v. l.). 

Auf dem weiteren Bild sind Doris Maier (links) und 
Gabi Fuchs (rechts) abgebildet. 

Fotos von Martina Albrecht.
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Pfarr-Café Obersüßbach
Ende Oktober lud das Pfarr-Café zum Kirta-Nachmittag im Pfarrheim ein. Der 
Bürgermeister-Chor vom Landkreis Landshut, auch der einzige in ganz Nieder-
bayern, sorgte für musikalische Unterhaltung mit humorvollen Einlagen. Die 
Chorgruppe wurde von Altbürgermeister Alfons Satzl vorgestellt. Marianne 
Satzl und Agnes Ott trugen Gedichte vor. Ein besonderes Highlight war die ge-
meinsame gesangliche Darbietung von Altbürgermeister Alfons Satzl und dem 
amtierenden Bürgermeister Michael Ostermayr. Mit dem "Holledauer Lied" be-
geisterten sie den ganzen Saal. Der Nachmittag mit all seinen Darbietungen 
fand sehr großen Anklang und das Team vom Pfarr-Café freute sich über die 
zahlreiche Teilnahme.
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TSV Obersüßbach - Dartabteilung
Anfang des Jahres 2023 wurde eine Dart-Abteilung beim TSV Obersüßbach ge-
gründet. Derzeit umfasst die Abteilung knapp 20 aktive Mitglieder und ist unter 
dem Namen „Wild Hornets Obersüßbach“ aktuell mit einer Mannschaft im Lig-
abetrieb der Saison 2023/24 des DVO vertreten.

Die Darter freuen sich jederzeit über neue Gesichter. Alle Interessierten, egal ob 
Neulinge oder erfahrene Darter, können gerne unverbindlich zu den Trainings-
zeiten immer mittwochs von 19.00 bis 22.00 Uhr in der neu errichteten Spielstät-
te im TSV Stüberl in der Schulstraße 3 vorbeikommen.
Die Anlage besteht aus insgesamt 4 Boards, 2 Spielboards und 2 Practice Boards.
Die Anlage wurde in Eigenleistung errichtet und durch eine Förderung der 
„ILE Holledauer Tor“ finanziell unterstützt. Ansprechpartner ist Eder Stefan, 
Telefon 0171/9523320.
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   ILE Holledauer Tor   
Sich auch im Alter zu Hause sicher fühlen

Wie dies möglich sein kann erklärte Frau Nadine Abramowski, Wohnraumbe-
raterin des Landkreises Landshut, anhand eines anschaulichen und lebhaften 
Vortrags im Pfarrsaal Pfeffenhausen. „Oft reichen schon Kleinigkeiten, wie z.B. 
Trittschwellen, Haltegriffe oder Rampen, um sich sicherer zu fühlen. Es muss 
nicht immer der große Umbau sein“, erklärte Frau Abramowski. Sehr wichtig 
war Ihr, dass man auch im Alter – und trotz mancher Einschränkungen – wei-
terhin selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Dafür gibt 
es zahlreiche Hilfsmittel, angefangen vom gut bekannten Rollator, bis hin zum 
selbstlernenden Löffel. Die ILE Holledauer Tor hat gemeinsam mit der Projekt-
gruppe „gelingendes Leben für Jung und Alt“ diesen Vortrag organisiert. Die 
Zuhörer ließen sich den bereitgestellten Kaffee und Kuchen schmecken, und 
nutzten im Nachgang an den Vortrag noch die Gelegenheit zum gegenseitigen 
Austausch und Fragen an Frau Abramowski. Mehr Infos zum Vortrag finden Sie 
unter www.ile-holledauertor.de\aktuelles.
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VERANSTALTUNGEN Dezember 2023
Freitag/Samstag
01./02.12. KSK: Sammlung für Christbaumversteigerung

Samstag
02.12.

Hallertauer Reit- und Fahrverein: Weihnachtsfeier,
Gasthaus Radlmeier

Sonntag
03.12. 18.00 KSK: Christbaumversteigerung, Gasthaus Schranner

Freitag
08.12. Frauenbund: Weihnachtsfeier

Samstag
09.12. 19.00 Feuerwehr Obermünchen: Weihnachtsfeier, 

Gasthaus Radlmeier

Sonntag
10.12. 19.00 Schloßschützen Obersüßbach: Christbaumversteigerung, 

Schützenheim

Sonntag
10.12. 16.00 Feuerwehr Martinszell: Christbaumversteigerung, 

Gasthaus Albrecht

Freitag
15.12. 18.00 Dorfgemeinschaft Niedersüßbach: Adventsfenster,

Weizenbauer-Hof

Samstag
16.12.

KLJB Obersüßbach: Weihnachtsfeier, 
Getränkemarkt Noderer

Sonntag
17.12. 18.00 Feuerwehr Obersüßbach: Christbaumversteigerung, 

Gasthaus Schranner

Donnerstag
21.12. 17.00 Feuerwehr Obersüßbach: Wintersonnwendfeier, 

Feuerwehr/Bauhof

Samstag
23.12.

Schloßschützen Obersüßbach: Weihnachtsfeier, 
Schützenheim

Dienstag
26.12. 19.00 Feuerwehr Obermünchen: Christbaumversteigerung, 

Gasthaus Radlmeier

Freitag
29.12. 19.00 Feuerwehr Obersüßbach: Jahresabschlussfeier, 

Gasthaus Schranner
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VERANSTALTUNGEN Januar 2024
Montag
01.01. 17.00

Gemeinde: Messe für die Verstorbenen der Gemeinde 
Obersüßbach im Jahr 2023 , anschließend Neujahrsemp-
fang, Kirchenparkplatz

Freitag
05.01. 18.00 TSV Obersüßbach: Christbaumversteigerung, 

TSV-Stüberl

Samstag
06.01. 17.00 Feuerwehr Niedersüßbach: Christbaumversteigerung,

Gasthaus Kreitmeier

Samstag
13.01. 19.00 KDFB Obersüßbach: Kinoabend, Pfarrsaal

Sonntag
14.01. 15.00 KLB Obersüßbach: Winterwanderung

Samstag
20.01. 19.00 KLJB Obersüßbach: Faschingsball, Gasthaus Radlmeier

Freitag
26.01. 19.00 KLJB Obersüßbach: Jahreshauptversammlung, 

Gasthaus Schranner

Samstag
27.01. 16.00 Schloßschützen Obersüßbach: Laternenwanderung 

Richtung Obermünchen, Treffpunkt Röckl

Sonntag
28.01. 14.00 TSV Obersüßbach: Kinderfasching, Mehrzweckhalle
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   Dorferneuerung - Dorfmitte   

Mittendrin statt nur dabei!

• Frühzeitiger Aufruf der Gemeinde Obersüßbach an alle Bürgerinnen 
und Bürger zur Beteiligung der Entwicklung der „Dorfmitte“ 

Sind Sie an einer Mitgestaltung der Dorfmitte interessiert? Dann kandidieren 
Sie für den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft! Der Vorstand lenkt bereits 
die Planungen und trifft richtungsweisende Entscheidungen bei der Erneuerung 
der Dorfmitte. Als Kooperationspartner wirkt er dadurch unmittelbar und nach-
haltig auf die Umsetzung ein. Er besteht aus 5 Mitgliedern und 5 Stellvertretern 
und wird für die Dauer von 6 Jahren gewählt. Grundsätzlich können alle natür-
lichen Personen gewählt werden, die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt 
geschäftsfähig sind. Sie brauchen nicht am Verfahren beteiligt zu sein. Wählen 
dürfen alle, die im Dorferneuerungsgebiet (siehe Karte) Grundeigentum oder 
ein Erbbaurecht haben. 

Bei Interesse an einer Kandidatur melden Sie sich bitte bis zum 12.01.2024 im 
Sekretariat der VG Furth, Am Rathaus 6, 84095 Furth, Tel.: 08704/9119-11 oder 
auch gerne per E-Mail an info@vg-furth.de. 

Oder Sie teilen uns Ihre Kontaktdaten mit Namen und Adresse und bestenfalls 
noch Ihre Telefonnummer auf dem Rückmeldebogen auf Seite 21 mit, den Sie 
bitte in den Briefkasten des Rathauses der VG Furth oder auch in den Briefkas-
ten am Kirchenparkplatz in Obersüßbach neben dem Schaukasten einwerfen.

Für Fragen steht Ihnen Herr Schöffel, Amt für Ländliche Entwicklung  
(ALE) Niederbayern unter 09951/940200 zur Verfügung. 
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Im Bild oben ist die Fläche der Dorferneuerung rot gekennzeichnet. Das bereits eingezeichnete 
Gemeinschaftshaus, das als erstes Projekt umgesetzt wird, ist wegen der Erschließung an dieser 
Stelle platziert. 

 

In der rot gekennzeichneten Fläche des Dorferneuerungsgebietes haben alle ein Wahlrecht, die nach 
bürgerlichem Recht unbeschränkt geschäftsfähig sind und Grundeigentum oder ein Erbbaurecht 
haben. Die Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft ist für Januar 2024 geplant. 

Gemeinschafts-
haus 
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Rückmeldebogen 
zur 

Wahl des Vorstands 
Teilnehmergemeinschaft  

Erneuerung Dorfmitte Obersüßbach 

 

 
 
 

□ Gerne nutze ich die dafür vorgesehene, leere Rückseite dieses 

Rückmeldebogens zur Mitteilung von Vorschlägen, Wünschen, Ideen und 

Anliegen. 

 

□ Gerne möchte ich mich als Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zur 

Erneuerung der Dorfmitte Obersüßbach zur Wahl stellen und teile Ihnen 

nachfolgend meine Kontaktdaten mit: 

 

Name:  ______________________________________________ 

 

Anschrift:  ______________________________________________ 

 

Telefonnummer: ______________________________________________ 

 

E-Mail:  ______________________________________________ 

 
Bitte den Rückmeldebogen zurücksenden oder einwerfen: 

• Verwaltungsgemeinschaft Furth, Am Rathaus 6, 84095 Furth 

• E-Mail: info@vg-furth.de 

• Briefkasten am Kirchenparkplatz in Obersüßbach neben dem Schaukasen 

 

Herzlichen Dank! 
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Vorschläge, Wünsche, Ideen und Anliegen
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Adventsfeier im
Pfarr-Café

Herzliche Einladung für 

Mittwoch, 06.12.2023 

um 14 Uhr im Pfarrheim

zum gemütlichen 

Beisammensein im Advent

Auch der Nikolaus

hat sein Kommen

zugesagt

Das Pfarr-Café Teamfreut sich aufzahlreiche Besucher
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Die gesamte 
Bevölkerung 
ist herzlich 
eingeladen am 
21. Dezember 
ab 17:00 
beim Bauhof. 

Ab ca. 17:30 ein Auftritt der 1./2. Klasse unserer Schule. 
Im Anschluss zeigen auch die 3./4. Klasse was sie können.

Für das 
leibliche 

Wohl 
ist gesorgt.

Wintersonnenwende
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   Fundsachen   

Gegenstand                       Zeit               Ort

silberne Kette 30.06.2023 Turnhalle Schule Furth, Furth

Kappe 20.07.2023 Fotokabine Rathaus, Furth

Damen- und Kinderstrickjacke 24.08.2023 Parkbuchten, Sportplatz DjK 
Furth, Furth

goldenes Armkettchen 15.09.2023 Durchgang Betreutes Wohnen, 
Furth

Jacke 17.10.2023 Dorfladen Furth, Furth

Sonnenbrille 22.10.2023 Waldstraße/Kreuzung Bir-
kenstraße, Obersüßbach

Herzanhänger mit Foto 26.10.2023 Parkplätze vor der Kirche,. Furth

Schlüsseltasche 11.11.2023 Furth

Halstuch 15.11.2023 Klosterbräustüberl Furth, Furth

Wir gratulieren allen Geburtstags- und 
Ehejubilaren

28.12. 85. Anna Lambrecht



AOK-Sprechtage
Auch im Jahr 2023 finden im Rathaus Furth  
leider keine Sprechtage der AOK statt.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an:
AOK Landshut, Luitpoldstr. 28, 84034 Landshut
Tel. 0871/6950

VdK-Sprechtage 
Achtung!
Die Außensprechtage des VdK in der VG Furth 
sind seit 2020 auf Terminvereinbarung umgestellt! 
Bitte vereinbaren Sie vorab bei der VdK-Kreis- 
geschäftsstelle Landshut (Tel.-Nr.: 0871/923330 
einen Termin. 

Energieberatung
Jeden ersten Mittwoch im Monat steht der  
Energieberater Dipl.-Ing. (FH) Siegfried Kirner 
von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr telefonisch für eine 
Beratung zur Verfügung. Die Beratung ist für 
alle Bürger kostenlos.
Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmel-
dung unter Tel.-Nr.: 08704/9119-11, erforder-
lich.

Fundgegenstände
Das Fundbüro für alle Mitgliedsgemeinden  
der Verwaltungsgemeinschaft (Furth, Obersüß-
bach, Weihmichl) ist im Einwohnermeldeamt  
integriert. Online finden Sie es unter: 
http://www.furth-bei-landshut.de/furth/buer-
gerservice/fundbuero
 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint Ende 
Januar. Bitte reichen Sie Ihre Terminhinweise 
und Berichte bis spätestens 18. Januar 2024 
bei Frau Martina Schweiger 
(martina.schweiger@vg-furth.de) ein..

  Verantwortlich für den Inhalt:
  Gemeinde Obersüßbach 
  Erster Bürgermeister Michael Ostermayr
  Am Rathaus 6
  84095 Furth

  Tel. 08704/9119-0
  Fax 08704/9119-33 

    E-Mail: info@vg-furth.de
  Internet: http://www.obersuessbach.de
  
  Rathaus Öffnungszeiten: 
  Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr
  oder nach telefonischer Vereinbarung 

  Bücherei Öffnungszeiten:
  Montag  10:00 – 11:00 Uhr
  Mittwoch  17:00 – 18:30 Uhr
  1.u.2. Samstag im Monat 10:00 – 11:00 Uhr

  Wertstoffhof Öffnungszeiten:
  Mittwoch  15:00 – 18:00 Uhr 
  Samstag  12:00 – 15:00 Uhr
  (In den Wintermonaten (Nov. - Feb.) ist der 

    Wertstoffhof am Mittwoch geschlossen.) !!!

  Notdienste:
  Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
  Feuerwehr / Rettungsleitstelle:  112
  Polizei:   110
  Telefonseelsorge:    0800/111 0 111 
                    oder    0800/111 0 222

  Apotheken-Notdienstplan: 
  Internet unter www.engelapotheke-furth.de   
  o. an der Anzeigentafel der Engel-Apotheke, 
  Landshuter Straße 4, 84095 Furth.

  Zahnärzte-Notdienstplan: 
  Im Internet unter www.notdienst-zahn.de 
  oder in der örtlichen Tagespresse zu ent-
  nehmen.


